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Wie Alles begann! 
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Worum sich Alles dreht(e)! 

3 



www.dorda.at 

Der überkommene Rechtsrahmen 
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 Stammt aus 1913, wurde 1950 wiederverlautbart 

 Wesentlicher Inhalt: 

 Gilt für bestimmte übertragbare Krankheiten 

 Wurde durch Verordnung auf COVID-19 erweitert 

 Meldepflichten bei übertragbaren Krankheiten 

 Absonderung (Quarantäne) (§ 7) und Überwachung bestimmter 
Personen (§ 17) 

 Verbot von Menschenansammlungen (§ 15): 

 500 Personen (außerhalb geschlossener Räume oder im Freien) oder 
mehr als 100 Personen in einem geschlossenen Raum  

 Ausschluss von Kindergärten, Schulen etc (§ 18): 

 Erlass, Maßnahmen aufgrund § 18 Epidemiegesetz 1950 in Bezug auf 
Kindergärten 

 Betriebsbeschränkung oder Schließung gewerblicher 
Unternehmungen (§ 20) 

 

 

   

Epidemiegesetz 1950 I 
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 Räumung von Wohnungen 

 Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner bestimmter 
Ortschaften (§ 24): 

 Sölden, St Anton, Paznauntal, Gasteinertal, etc  

 Verkehrsbeschränkungen gegenüber dem Ausland (§ 25): 

 Einstellung des Schienenverkehrs aus Italien, der Schweiz und 
Liechtenstein 

 Landverbot für Luftfahrzeuge aus bestimmten Ländern, sofern es sich 
nicht – unter anderem – um einen Frachtflug, Einsatzflug oder 
Ambulanzflug handelt 

 Verordnung über die Einreise auf dem Luftweg nach Österreich 
(Gesundheitszeugnis) 

 Verordnung über Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten 
(Gesundheitszeugnis) 

 

 

   

Epidemiegesetz 1950 II 
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 Entschädigung des Verdienstentgangs für natürliche und 
juristische Personen: 

 sie gemäß abgesondert worden sind; 

 ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit untersagt worden ist;  

 sie in einem im Betrieb beschränkten oder geschlossenen Unternehmen 
beschäftigt sind (Betriebsschließung - Arbeitnehmer);  

 sie ein Unternehmen betreiben, das in seinem Betrieb beschränkt oder 
gesperrt worden (Betriebsschließung – Unternehmer);  

 sie in Wohnungen oder Gebäuden wohnen, deren Räumung angeordnet 
worden ist;   

 sie in einer Ortschaft wohnen oder berufstätig sind, über welche 
Verkehrsbeschränkungen verhängt worden sind; 

 AN: Bemessung des Verdienstentgangs nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz; Vorauszahlung durch AG; Legalzession 

 Unternehmer: Fortschreibung des wirtschaftlichen Eigentums 

Epidemiegesetz 1950 III 
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 Zuständigkeit für Verfügung von Maßnahmen und 
Entschädigung  Bezirksverwaltungsbehörde (dh 

Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat bei Statutarstädte) 

 

 Wer ist bei österreichweiten oder bundeslandweiten Maßnahmen 
zuständig?  "Verwalten" durch Erlässe?! 

 Wie berechne ich bei flächendeckenden Einschränkungen den Schaden? 

 Gewährleistung der Einheitlichkeit der Vollziehung? 

 Bedeckung der Entschädigung durch Bezirksverwaltungsbehörden? 

Epidemiegesetz 1950 IV 
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 COVID-19-Sondergesetze: 

 1. Covid-19-Gesetz (16.3.2020): 

 Covid-19 Maßnahmengesetz 

 2. Covid-19 Maßnahmengesetz 

 3. Covid-19-Maßnahmengesetz 

 4. Covid-19 Maßnahmengesetz 

 COVID-19-Verordnungen: 
 Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der 

Verbreitung von COVID-19 ("Faktische Betriebsschließungen" durch 
Betretungsverbote des Kundenbereichs von bestimmten Betriebsanlagen 
gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz) 

 Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
(Betretungsverbot "öffentlicher Orte") 

 

 

COVID-19 Maßnahmengesetz und -verordnungen I 
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Manfred Matzka im Standard vom 7.4.2020: 

 

 

Grund- und Menschenrechte I 
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Grund- und Menschenrechte II 
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Grund- und Menschenrechte III 
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Grund- und Menschenrechte IV 
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 Massive Eingriffe in die verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechte (Grund- und Menschenrechte): 

 

 Gleichheitssatz und Sachlichkeitsgebot  Gleiches gleich und 

Ungleiches ungleich behandeln und Mittel-Zweck-Relation (Sachlichkeit in 
sich) und Rückwirkungsverbot (zB Abschaffung der Entschädigung 
nach Epidemiegesetz) 

 Freizügigkeit der Person  Zahlreiche Betretungsverbote, 

insbesondere für öffentliche Orte 

 Eigentumsgrundrecht 

 Erwerbsausübungsfreiheit  "Faktische Betriebsschließungen"  

 Hausrecht  Generelles Betretungsverbot "öffentlicher Orte" 

 Recht auf Privat- und Familienleben  Generelles Betretungsverbot 

"öffentlicher Orte" 

 

 

Grund- und Menschenrechte V 
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 Massive Eingriffe in die verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechte (Grund- und Menschenrechte): 

 

 Vereins- und Versammlungsfreiheit  "Erlassmäßiges Verbot" von 

Menschenansammlungen sowie generelles Betretungsverbot "öffentlicher 
Orte" 

 Glaubens und Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit  Generelles 

Betretungsverbot öffentlicher Orte und damit Entfall sämtlicher 
Gottesdienste 

 Wissenschaftsfreiheit  Beschränkung von Lehre und Wissenschaft 

durch generelles Betretungsverbot "öffentlicher Orte" 

 Kunst- und Kulturfreiheit  "Erlassmäßiges Verbot" von 

Menschenansammlungen sowie generelles Betretungsverbot "öffentlicher 
Orte" sind das Aus für sämtliche Kulturveranstaltungen 

 

 

 

 

Grund- und Menschenrechte VI 
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 Massive Eingriffe in die verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechte (Grund- und Menschenrechte): 

 

 DSGVO und Grundrecht auf Datenschutz  Diskussion um die 

verpflichtende App 

 

 Auf der anderen Seite: Grundrecht auf Leben der Risikogruppen  

Kann ich für einige Wenige derart massive Grundrechtseingriffe 
verfügen und vor allem wie lange? 

 Mathematik als neuer Prüfmaßstab der Verhältnismäßigkeit bei 
Grundrechtseingriffen (Piska, Kurier vom 17.4.2020)  Auslastung 

der Intensivbetten als Gradmesser für die Zulässigkeit derartiger 
Maßnahmen?! 

 

 

 

 

Grund- und Menschenrechte VII 
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Worum sich Alles dreht(e)! 
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 Betriebsschließungen und -beschränkungen nach § 20 
Epidemiegesetz  Entschädigungsanspruch für den 

Verdienstentgang 

 COVID-19-Maßnahmengesetz: 

 

 

COVID-19 Maßnahmengesetz und -verordnungen II 
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 § 4 Abs 2 COVID-19-Maßnahmengesetz  Ausschluss des 

Entschädigungsanspruchs nach § 20 Epidemiegesetz bei 
Betriebsschließungen: 

 

 

 VO gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz: 

 

 

 

COVID-19 Maßnahmengesetz und -verordnungen III 
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 § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Maßnahmengesetz und -verordnungen IV 
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 VO gemäß § 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (Stammfassung): 

 

 

 

 

 

COVID-19 Maßnahmengesetz und -verordnungen V 
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 VO gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz: 

 Ausnahmen: 

 

 öffentliche Apotheken 

 Lebensmittelhandel (einschließlich Verkaufsstellen von 
Lebensmittelproduzenten) und bäuerlichen Direktvermarktern 

  Drogerien und Drogeriemärkte 

 Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Heilbehelfen und 
Hilfsmitteln 

 Gesundheits- und Pflegedienstleistungen 

 Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen die von den Ländern 
im Rahmen der Behindertenhilfe–, Sozialhilfe–, Teilhabe– bzw. 
Chancengleichheitsgesetze erbracht werden 

 veterinärmedizinische Dienstleistungen 

 Verkauf von Tierfutter 

 etc etc 

 

 

 

COVID-19 Maßnahmengesetz und -verordnungen VI 
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 VO gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz: 

 Schrittweise Geschäftsöffnung: 

 

 

 

COVID-19 Maßnahmengesetz und -verordnungen VII 
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Diese Unterlage wurde sorgfältig ausgearbeitet, kann jedoch individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
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